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§ 2 NÖ VG Verbotene
Veranstaltungen

 NÖ VG - NÖ Veranstaltungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

(1) Veranstaltungen sind verboten, wenn

1. sie die ö0entliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit oder das Ansehen oder die Einrichtungen der Republik

Österreich, eines Bundeslandes oder einer sonstigen Gebietskörperschaft oder einer gesetzlich anerkannten

Kirche oder Religionsgemeinschaft gefährden bzw. herabsetzen

2. ihr Inhalt verrohend oder sittenwidrig ist

3. sie am Karfreitag oder am 24. Dezember durchgeführt werden sollen und geeignet sind, den Charakter dieses

Tages zu stören oder religiöse Gefühle der Bevölkerung zu verletzen.

(2) Bei Staats- oder Landestrauer kann die Landesregierung mit Verordnung die Durchführung von Veranstaltungen

während des durch den Anlass gebotenen Zeitraumes untersagen. Eine solche Verordnung ist im Rundfunk oder in der

auflagenstärksten in Niederösterreich erscheinenden Tageszeitung zu verlautbaren.
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